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Nat�rliche Aromastoffe – der zehnte Geburtstag
einer verungl�ckten Definition

Rechtsanw�ltin Sonja Schulz, LL.M., Hamburg

Die rechtliche Einordnung nat�rlicher Aromen f�hrt in der Praxis immer wieder zu
Diskussionen. Das ist unter anderem auf die schwierigen Begriffsbestimmungen der
Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 zur�ck zu f�hren. Die Autorin betrachtet diese Be-
griffsbestimmungen nicht nur nach ihrem Wortlaut, ihrer Systematik und dem Sinn
und Zweck, sondern bedient sich f�r ihre Auslegung auch der Historie des Begriffs, die
nicht erst mit derVerordnung (EG) Nr. 1334/2008 begonnenhat.

A. Einf�hrung

Nat�rlichkeit ist und bleibt ein starkes Verkaufsargument f�r Lebensmittel. In den
letzten Jahren entfielen regelm�ßig �ber zehn Prozent der Innovationen in der Nah-
rungsmittel- und Getr�nkeindustrie Europas auf den Trendbereich „Nat�rlichkeit“.1

Zugleich besteht Uneinigkeit dar�ber, welche Lebensmittel als nat�rlich einzuord-
nen sind.2 Eine allgemeine gesetzliche Definition besteht hierf�r nicht. Lediglich die
Begriffe „nat�rliches Mineralwasser“ und „nat�rliches Aroma“ sind durch den Ge-
meinschaftsgesetzgeber in Legaldefinitionen niedergelegt. W�hrend noch eindeutig
ist, dass die Bezeichnung eines Aromas als „nat�rlich“ voraussetzt, dass der Aroma-
bestandteil ausschließlich Aromaextrakte und/oder nat�rliche Aromastoffe enth�lt,3

hat sich die Legaldefinition des nat�rlichen Aromastoffs4 bereits die Bewertung „ge-
setzgeberische Fehlleistung“5 zugezogen. Derweil der Verbraucher versucht, m�g-
lichst nat�rliche Lebensmittel zu kaufen, ist die Industrie bem�ht, eben diesen den
intensiven Geschmack zu verleihen, den der Verbraucher erwartet – was wiederum
allein mit herk�mmlichen Lebensmittelzutaten oftmals nicht gelingt. Im Ergebnis
besteht die L�sung zumeist in der Verwendung nat�rlicher Aromen, die dem Ge-
samtprodukt nicht den Nat�rlichkeitscharakter nehmen, aber doch den gew�nsch-
ten Geschmack erzeugen. Im Folgenden soll betrachtet werden, was – unabh�ngig

1 Vgl. bspw. https://de.statista.com/statistik/daten/studie/258478/umfrage/zukunftstrends-in-der-euro
paeischen-nahrungsmittel-und-getraenkeindustrie/.

2 Neben gerichtlichen Auseinandersetzungen war der Konflikt zwischen Lebensmittelwirtschaft und dem
Verbraucherzentrale Bundesverband (VzBv) �ber die technische Spezifikation ISO/TS 19657:2017 „Defi-
nitions and technical criteria for food ingredients to be considered as natural“ bezeichnend. Obwohl diese
Norm ausdr�cklich nur B2B Anwendung findet, sah der VzBv eine nach seiner Auffassung abweichende
Verbrauchererwartung nicht hinreichend ber�cksichtigt. Vgl. statt vieler: https://www.lebensmittelzei
tung.net/politik/Spezifikation-ISO-standardisiert-Natuerlichkeit-133172?crefresh=1.

3 Artikel 16 Absatz 2 VO (EG) Nr. 1334/2008 des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 16.12.2008.
4 Artikel 3 Abs. 2 c) VO (EG) Nr. 1334/2008.
5 Rathke in Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, 170. EL M�rz 2018, VO (EG) Nr. 1334/2008 Art. 3 Rdnr. 46.
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von den politischen W�nschen einzelner Wirtschaftsbeteiligter – nach der gesetz-
lichen Regelung unter den Begriff des nat�rlichen Aromastoffs f�llt und damit ein
nat�rliches Aroma darstellt. Denn auch zehn Jahre nach Verabschiedung der ein-
schl�gigen Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 bestehen diesbez�glich weitreichende
Unklarheiten.

B. Legaldefinition und Regelungssystematik

Neben einer Reihe anderer Begriffsbestimmungen legt Art. 3 Verordnung (EG)
Nr. 1334/2008 in Absatz 2 lit. c) fest, was lebensmittelrechtlich unter einem nat�rli-
chen Aromastoff zu verstehen ist. Die Legaldefinition besteht aus mehreren Tatbe-
standsmerkmalen. Zun�chst muss sich eines pflanzlichen, tierischen oder mikrobio-
logischen Ausgangsstoffes bedient werden, welcher entweder als solcher verwendet
oder mittels eines oder mehrerer der in Anhang II zur Verordnung (EG) Nr. 1334/
2008 aufgef�hrten herk�mmlichen Lebensmittelzubereitungsverfahren f�r den
menschlichen Verzehr aufbereitet worden ist.6 In einem Folgeschritt muss der ge-
w�nschte Aromastoff aus diesem Ausgangsstoff durch geeignete physikalische, en-
zymatische oder mikrobiologische Verfahren gewonnen werden. Dabei kann es sich
bei den physikalischen Verfahren wiederum um solche Verfahren des Anhang II Ver-
ordnung (EG) Nr. 1334/2008 handeln.7 Es steht dem Hersteller also frei, den Aus-
gangsstoff mittels einer beliebigen Anzahl zugelassener herk�mmlicher Verfahren
aufzubereiten, bevor der nat�rliche Aromastoff mittels einer wiederum w�hlbaren
Anzahl und Kombination von physikalischen, mikrobiologischen oder enzymati-
schen Verfahren daraus gewonnen wird, wobei es sich hierbei auch um die her-
k�mmlichen Verfahren des Anhang II handeln kann, wenn sie in eine der drei Kate-
gorien fallen. Ein Aromastoff ist dadurch gekennzeichnet, dass er chemisch definiert
ist und �ber Aromaeigenschaften, d.h. Geruch oder Geschmack verf�gt (vgl. Art. 3
Abs. 2 lit. a) und b) Verordnung (EG) Nr. 1334/2008). Eine Legaldefinition des „ge-
eigneten physikalischen Verfahrens“ findet sich in Art. 3 Abs. 2 lit. k) Verordnung
(EG) Nr. 1334/2008. Schließlich handelt es sich nach Satz 2 der Definition nur dann
um einen „nat�rlichen“ Aromastoff, wenn er „nat�rlich vorkommt und in der Natur
nachgewiesen wurde“ (Art. 3 Abs. 2 lit. c) Satz 2 Verordnung (EG) Nr. 1334/2008).
Dies wirft insbesondere die Fragen auf, was in diesem Zusammenhang von „Natur“
umfasst ist und in welchem Verh�ltnis die Regelungen aus Satz 1 und Satz 2 zuein-
ander stehen.

Systematisch ist zu ber�cksichtigen, dass eine Auslobung eines Aromas als „nat�r-
lich“ gem�ß Art. 16 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 zul�ssig ist, wenn ein na-
t�rlicher Aromastoff und/oder ein Aromaextrakt verwendet wird. Andere Aromaka-

6 Der Halbsatz „die als solche verwendet oder mittels eines oder mehrerer der in Anhang II aufgef�hrten
herk�mmlichen Lebensmittelzubereitungsverfahren f�r den menschlichen Verzehr aufbereitet werden“
kann sich grammatikalisch nur auf „die Ausgangsstoffe“ und nicht auf „den Aromastoff“ beziehen.

7 Art. 3 Abs. 2 lit. k) VO (EG) 1334/2008.
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tegorien sind f�r eine Nat�rlichkeitsauslobung nicht zugelassen. Die Legaldefinition
des Aromaextrakts findet sich in Art. 3 Abs. 2 lit. d) Verordnung (EG) Nr. 1334/2008.
Im Gegensatz zum nat�rlichen Aromastoff handelt es sich bei dem Aromaextrakt um
ein Erzeugnis, das kein Aromastoff ist. Da es sich bei Aromaextrakten naturgem�ß
auch um Erzeugnisse mit Aromaeigenschaften handelt, besteht der Unterschied
demnach darin, dass ein Aromaextrakt kein „chemisch definierter Stoff“ im Sinne
des Art. 3 Abs. 2 lit. b) Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 ist. Im �brigen sieht die Defi-
nition des Aromaextraktes vor, dass als Ausgangsstoffe sowohl Lebensmittel als auch
Stoffe pflanzlichen, tierischen oder mikrobiologischen Ursprungs, die keine Lebens-
mittel sind, in Betracht kommen. Die m�gliche Palette der Ausgangsstoffe ist dem-
entsprechend weiter gefasst als bei der Kategorie des nat�rlichen Aromastoffes.
Identisch sind jedoch die Verfahren, die zur Verarbeitung der Ausgangsstoffe zuge-
lassen sind. Auch f�r den Aromaextrakt ist vorgesehen, dass er „durch geeignete
physikalische, enzymatische oder mikrobiologische Verfahren“ aus dem jeweiligen
Ausgangsstoff gewonnen wird, „der als solcher verwendet oder mittels eines oder
mehrerer der in Anhang II aufgef�hrten herk�mmlichen Lebensmittelzubereitungs-
verfahren f�r den menschlichen Verzehr aufbereitet“ wird. W�hrend also s�mtliche
prozessualen Anforderungen an die Bearbeitung der Ausgangsstoffe und Gewinnung
des Aromas identisch sind, enth�lt die Definition des Aromaextraktes keine Entspre-
chung zum zweiten Satz der Legaldefinition des nat�rlichen Aromastoffes. Die Vor-
gabe, dass der jeweilige Stoff „nat�rlich vorkommen und in der Natur nachgewie-
sen“ sein muss, fehlt hier. Mit Blick auf die Regelungssystematik ist daher festzuhal-
ten, dass die Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 zwei Aromakategorien als nat�rlich
einordnet, wobei sie identische Vorgaben zu der Behandlung der Ausgangsstoffe und
den Verfahren zur Aromengewinnung trifft, sich beide Kategorien jedoch durch die
chemische Definition, die zul�ssigen Ausgangsstoffe und die Anforderung an Aroma-
stoffe, dass diese nat�rlich vorkommen und in der Natur nachgewiesen sein m�ssen,
unterscheiden.

C. Die Tatbestandsmerkmale im Einzelnen

I. Aromastoff

Ein „Aromastoff“ ist nach Art. 3 Abs. 2 lit. b) Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 ein che-
misch definierter Stoff mit Aromaeigenschaften. „Chemisch definiert“ ist ein Stoff
dann, wenn er durch chemische Formeln eindeutig und abschließend beschrieben wer-
den kann. Als Beispiel hierf�r k�nnen etwa Vanillin oder L-Menthol genannt werden.8

Bei Aromaextrakten fordert die Definition dagegen nicht, dass sie eindeutig und ab-
schließend beschrieben werden k�nnen m�ssen. „Aromaextrakte“ und „Aromastoffe“

8 https://bfr.bund.de/de/aromastoffe_und_aromen-54440.html.
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unterscheiden sich rechtlich betrachtet also maßgeblich durch ihre chemische Be-
schreibbarkeit.9

Ein Stoff verf�gt schließlich dann �ber Aromaeigenschaften, wenn er den Ge-
schmack oder Geruch des Lebensmittels beeinflusst, dem er hinzugef�gt wird. Dabei
muss diese Beeinflussung der Hauptzweck hinter der Verwendung des Stoffes sein.
Bewirkt der Stoff nur nebenbei eine Ver�nderung des Geschmacks oder des Geruchs,
wie es bei vielen herk�mmlichen Lebensmittelzutaten der Fall ist, so handelt es sich
nicht um einen Aromastoff.10

II. Pflanzlicher, tierischer oder mikrobiologischer Ausgangsstoff

Ein nat�rlicher Aromastoff hat seine Basis in pflanzlichen, tierischen oder mikrobio-
logischen Ausgangsstoffen, aus denen er gewonnen werden muss. Weder andere na-
t�rliche Substanzen wie beispielsweise Erd�l, noch synthetische Stoffe kommen da-
her als Ausgangsstoffe f�r die Herstellung nat�rlicher Aromastoffe in Betracht.

Zu beachten ist, dass tauglicher Ausgangsstoff nach der Legaldefinition in Art. 3
Abs. 2 lit. j) Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 an sich entweder ein Lebensmittel oder
jeder andere Ausgangsstoff sein kann. Gegen�ber dieser Legaldefinition nimmt die
Definition des nat�rlichen Aromastoffs jedoch eine maßgebliche Einschr�nkung vor:
F�r die Gewinnung eines nat�rlichen Aromastoffes sind keine Ausgangsstoffe mine-
ralischen Ursprungs zugelassen. An dieser Stelle zeigt sich, dass es dem Gemein-
schaftsgesetzgeber hier offenbar nicht um eine Unterscheidung zwischen nat�rlichen
und nicht nat�rlichen Ausgangsmaterialien ging – denn auch Mineralien und andere
anorganische Materialien sind unstreitig nat�rlich. Vielmehr trifft der Gesetzgeber
eine Auswahl an zul�ssigen Ausgangsmaterialien, die speziell f�r die Einordnung ei-
nes Aromastoffs als nat�rlich im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 zugelas-
sen sein sollen. Dabei wird weder auf ein biologisches oder anderweitig wissen-
schaftliches Verst�ndnis von Nat�rlichkeit, noch auf die Verkehrsanschauung abge-
stellt. Definiert wird vielmehr ein normatives Verst�ndnis tauglicher Ausgangsstoffe
f�r nat�rliche Aromastoffe.

9 Laut Rathke kann daher ein urspr�nglich als Aromaextrakt anzusehender Stoff aufgrund fortschreiten-
der wissenschaftlicher Erkenntnisse zu einem Aromastoff im Sinne der VO (EG) Nr. 1334/2008 werden
(in: Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, 170. EL M�rz 2018, VO (EG) Nr. 1334/2008 Art. 3 Rdnr. 18.). Dieser
Fall d�rfte in der Praxis aufgrund der oftmals komplexen Zusammensetzung von Aromaextrakten nur
selten anzutreffen sein. Eher erscheint es realistisch, dass ein einzelner, in einem Aromaextrakt enthalte-
ner aromatisierender Bestandteil irgendwann analytisch identifiziert wird und er aufgrund der damit er-
mittelten Definition zuk�nftig auch als nat�rlicher Aromastoff in Betracht kommt.

10 Ebenso Rathke in: Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, 170. EL M�rz 2018, VO (EG) Nr. 1334/2008 Art. 3
Rdnr. 19.
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III. Ausgangsstoff wird als solcher verwendet oder mittels herk�mmlichen
Lebensmittelzubereitungsverfahren aufbereitet

Um einen „nat�rlichen Aromastoff“ zu erhalten, darf der Ausgangsstoff ferner ent-
weder nur in unver�nderter Gestalt verwendet oder mittels eines herk�mmlichen
Lebensmittelzubereitungsverfahrens aufbereitet werden. Welche Lebensmittelzube-
reitungsverfahren als „herk�mmlich“ anzusehen sind, bestimmt Anhang II der Ver-
ordnung (EG) Nr. 1334/2008 abschließend. So sind beispielsweise die Zubereitungs-
verfahren des Zerhackens, des Trocknens, des Destillierens, des Tiefk�hlens oder
Gefrierens aufgez�hlt. Auch eine ganze Reihe von Verfahren, bei deren Einsatz eine
chemische Ver�nderung des organischen Materials regelm�ßig nicht zu verhindern
ist, werden hier zugelassen. So sind unter anderem auch das R�sten und Grillen, das
Kochen, Braten und Backen sowie allgemein „mikrobiologische Prozesse“ wie etwa
das Reifenlassen eines K�ses zugelassene Lebensmittelzubereitungsverfahren.

Die Definition erm�glicht also im ersten Schritt bereits eine Verarbeitung des Aus-
gangsstoffes, noch bevor es zur endg�ltigen Herstellung des Aromastoffs kommt.
Hieraus ist abzuleiten, dass dem normativen Verst�ndnis der Nat�rlichkeit eines
Aromastoffs keines der in Anhang II aufgez�hlten Verfahren entgegensteht. „Nat�r-
lichkeit“ bedeutet folglich nicht eine Unber�hrtheit von menschlichem Einfluss und
gezielten Maßnahmen zur physikalischen und teilweise auch chemischen Ver�nde-
rung des Ausgangsstoffs. Vielmehr beschr�nkt dieses Tatbestandsmerkmal die insge-
samt denkbaren Behandlungen, denen man einen Ausgangsstoff unterziehen k�nnte,
auf bestimmte Verfahren. W�hrend herk�mmliche, also seit langem von Menschen
durchgef�hrte Zubereitungsverfahren damit als nat�rlichkeitsunsch�dlich bzw. als
zur Natur geh�rig angesehen werden, gilt dies nicht f�r chemische Verfahren, die erst
aufgrund moderner industrieller Technologien m�glich geworden sind.

Betrachtet man die in Anhang II genannten Verfahren, so l�sst sich erkennen, dass
das Auswahlkriterium f�r diese Zusammenstellung ausschließlich darin bestanden
haben kann, dass derartige Prozesse seit vielen Jahren – zum Teil seit Jahrtausenden
– von Menschen durchgef�hrt werden. Der Mensch hat Lebensmittel bereits mit vie-
len dieser Verfahren bearbeitet, als er noch unzweifelhaft Teil der Natur war und un-
eingeschr�nkt in dieser lebte – weit weg von Industrialisierung und den heutigen
technologischen M�glichkeiten. Das Auswahlkriterium f�r die Auflistung war offen-
sichtlich nicht der Umstand, ob das jeweilige Verfahren zu einer chemischen Ver�n-
derung des Lebensmittels f�hren kann. Denn dies ist bei einer Reihe von Verfahren
(je nach verarbeitetem Lebensmittel) der Fall. Unzweifelhaft f�hren diverse mikro-
biologische Prozesse zu einer chemischen Ver�nderung, aber auch schon das Erhit-
zen eines H�hnereis ver�ndert die chemische Struktur.
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IV. Gewinnung des Aromastoffs durch geeignete physikalische, enzymatische oder
mikrobiologische Verfahren

Erf�llt der Ausgangsstoff alle bisher geschilderten Anforderungen, so muss aus die-
sem der gew�nschte Aromastoff „durch geeignete physikalische, enzymatische oder
mikrobiologische Verfahren gewonnen werden“. Hierin liegt ein weiterer, von (III.)
zu trennender Arbeitsschritt. Diese Anforderung stellt klar, dass der Ausgangsstoff
selbst nicht als Aromastoff in Betracht kommt. Sinn dieser Abgrenzung ist unter an-
derem, unbehandelte Stoffe wie beispielsweise Gew�rze von den nat�rlichen Aroma-
stoffen auszunehmen.11

Die „geeigneten physikalischen Verfahren“ sind in Art. 3 Abs. 2 lit. k) Verordnung
(EG) Nr. 1334/2008 legaldefiniert. Hiernach m�ssen physikalische Verfahren die che-
mischen Eigenschaften der Aromabestandteile unber�hrt lassen, sofern dies nicht
nur unbeabsichtigt, d.h. als Begleiterscheinung des Verfahrens erfolgt. Als geeigne-
tes Verfahren nennt Art. 3 Abs. 2 lit. k) Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 etwa diejeni-
gen des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008, wobei dies nicht als ab-
schließender Verweis zu verstehen ist.12 Unabh�ngig von der Einflussnahme auf die
chemischen Eigenschaften der Aromabestandteile ist die Auswirkung eines physika-
lischen Verfahrens auf den Ausgangsstoff insgesamt zu sehen. Auch bei physikali-
schen Verfahren beinhaltet das Prozessergebnis in aller Regel eine Ver�nderung der
chemischen Zusammensetzung. Als Beispiel kann das Zentrifugieren von Milch die-
nen, wodurch nicht nur Mikroorganismen und Schmutzpartikel abgeschieden wer-
den, sondern auch eine Trennung von Rahm und Magermilch erfolgen.13 Bereits die
stoffliche Zusammensetzung von fettarmer Milch und Vollmilch unterscheidet sich
u.a. im Fett-, Vitamin-, Mineralstoff- und Spurenelementgehalt.14

„Enzymatische“ und „mikrobiologische“ Verfahren haben in der Verordnung (EG)
Nr. 1334/2008 keine eigene Definition erfahren. Im Vergleich zu den physikalischen
Verfahren, die nur in einigen F�llen zu chemischen Reaktionen des Ausgangsstoffs
f�hren, ist dies sowohl bei enzymatischen als auch bei mikrobiologischen Verfahren
der Regelfall. Anzumerken ist, dass „mikrobiologische Prozesse“ auch im Rahmen
der herk�mmlichen Lebensmittelzubereitungsverfahren nach Anhang II genannt
sind.

F�r Enzyme bestehen unionsrechtliche Regelungen, insbesondere ein Zulassungsbe-
d�rfnis und Kennzeichnungsvorgaben.15 In Art. 3 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1332/

11 Vgl. Rathke, in: Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, 170. EL M�rz 2018, VO (EG) 1334/2008 Art. 3
Rdnr. 36.

12 So auch Rathke, in: Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, 170. EL M�rz 2018, VO (EG) 1334/2008 Art. 3
Rdnr. 39.

13 Siehe www.vis.bayern.de/ernaehrung/lebensmittel/gruppen/trinkmilch.htm, abgerufen am 12.9.2018.
14 Max Rubner-Institut: „Ern�hrungsphysiologische Bewertung von Milch und Milchprodukten und ihren

Inhaltsstoffen“, 2014, S. 47.
15 Verordnung (EG) Nr. 1332/2008 des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008

�ber Lebensmittelenzyme und zur �nderung der Richtlinie 83/417/EWG des Rates, der Verordnung (EG)
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2008 wird der Begriff des Lebensmittelenzyms definiert. Neben der Festlegung zu-
l�ssiger Ausgangsmaterialien ist dort das eigentlich charakterisierende Element von
Enzymen als Tatbestandsmerkmal aufgef�hrt: es handelt sich um Erzeugnisse, die
die F�higkeit besitzen, eine spezifische biochemische Reaktion zu katalysieren. Men-
schen nutzen die Wirkung von Enzymen seit Jahrtausenden zur Aufbereitung und
Verarbeitung von Lebensmitteln – allerdings lange, ohne die biochemischen Abl�ufe
zu verstehen. Hefen und Bakterien wurden schon 3000 v.Chr. zum Bier brauen, Brot
backen und zur K�seherstellung verwendet.16 Enzyme sind in der Regel Proteine, al-
so Substanzen, die grunds�tzlich nat�rlichen Ursprungs sind, n�mlich von Lebewe-
sen gebildet werden. Zwar ist der Begriff des enzymatischen Verfahrens gesetzlich
nicht definiert. Jedoch kann davon ausgegangen werden, dass hierunter schlicht Le-
bensmittelherstellungsverfahren unter Verwendung von Enzymen zu verstehen sind.
Allerdings ist dieser Begriff mit Blick auf die Gesamtdefinition des nat�rlichen Aro-
mastoffs, die verschiedene Verfahren benennt, eng auszulegen, so dass nicht jede Art
von komplexem oder gar mehrschrittigem Verfahren als enzymatisches Verfahren
einzuordnen ist, wenn zu einem Zeitpunkt ein Teil des Verfahrens unter Verwendung
von Enzymen stattfindet. Vielmehr muss es sich um ein Verfahren oder einen Verfah-
rensschritt handeln, der maßgeblich vom Einsatz eines oder mehrerer Enzyme ge-
pr�gt ist oder durch diesen erst erm�glicht wird.

V. Nat�rliches Vorkommen und Nachweis in der Natur

Anders als der Definition des Aromaextrakts hat der Gemeinschaftsgesetzgeber der
oben diskutierten Legaldefinition kurz vor Schluss des Normgebungsverfahrens
ohne weitere dokumentierte Begr�ndung noch einen zweiten Satz hinzugef�gt. Da-
nach kommen nat�rliche Aromastoffe nat�rlich vor und wurden in der Natur nach-
gewiesen. Welchen Regelungsgehalt dieser zweite Satz hat und in welchem Maße er
eine Einschr�nkung der Definition aus Satz 1 darstellt, erschließt sich nicht auf den
ersten Blick.

Weder den Begriff des nat�rlichen Vorkommens noch den des Nachweises in der Na-
tur definiert die Verordnung. Es stellt sich daher die Frage, was alles vom Begriff
„nat�rlich“ bzw. „Natur“ umfasst ist und inwiefern sich die beiden Elemente „na-
t�rlich vorkommen“ und „in der Natur nachgewiesen“ in der Praxis unterscheiden
k�nnen.

Unabh�ngig vom genauen Bedeutungsgehalt des Begriffes der Natur erscheint es
ausgeschlossen, dass ein Stoff in der Natur nachgewiesen wird, ohne dass er in dieser
auch vorkommt. Umgekehrt ist es theoretisch vorstellbar, dass eine Substanz nat�r-
lich vorkommt, die jedoch (noch) nicht in der Natur nachgewiesen wurde. Insofern
kann man davon ausgehen, dass die Menge der Anwendungsf�lle mit zunehmenden

Nr. 1493/1999 des Rates, der Richtlinie 2000/13/EG, der Richtlinie 2001/112/EG des Rates sowie der Ver-
ordnung (EG) Nr. 258/97.

16 https://de.m.wikipedia.org/wiki/Enzym.
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wissenschaftlichen Erkenntnissen und Analysem�glichkeiten schrumpft. Praktisch
werden sie allerdings auch gegenw�rtig beschr�nkt sein. Denn es d�rfte wenige F�lle
geben, in denen sicher zu bejahen ist, dass ein Stoff nat�rlich vorkommt, der ent-
sprechende Nachweis jedoch noch nicht gelungen ist. Der Bedeutungsgehalt der bei-
den Varianten in Satz 2 ist in der Praxis daher nahezu deckungsgleich.

„Natur“ und „Nat�rlichkeit“ werden sowohl in der Alltagssprache, als auch in ver-
schiedenen Wissenschaften17 und speziell im rechtlichen Kontext verschieden ausge-
legt. Dabei kommt es f�r die Auslegung des Begriffs des nat�rlichen Aromastoffs da-
rauf an, inwiefern der Mensch und in der Konsequenz auch menschliches Handeln
als nat�rlich bzw. als Teil der Natur anzusehen ist. Verwandelt jegliche menschliche
Einwirkung ein Produkt der Natur in ein „unnat�rliches“ Erzeugnis? W�hrend der
Apfel noch unstreitig nat�rlich ist, ist es der Apfelsaft dann schon nicht mehr? Be-
stimmte Aromastoffe entwickeln sich erst durch den Einsatz herk�mmlicher Lebens-
mittelzubereitungsverfahren,18 sind diese damit entgegen des wohl bisher herrschen-
den allgemeinen Verst�ndnisses nicht nat�rlich? Die f�r die Ermittlung der von der
Definition der nat�rlichen Aromastoffe erfassten Erzeugnisse erforderliche Grenz-
ziehung ist nicht ausdr�cklich gesetzlich normiert, so dass der Begriff der Natur
bzw. der Nat�rlichkeit der Auslegung bedarf.

1. Zun�chst ist festzuhalten, dass Ziel der Auslegung angesichts der verschiedenen,
u.a. philosophischen, anthropologischen, naturwissenschaftlichen, rechtlichen und
allgemeinsprachlichen Interpretationen nicht eine allgemeing�ltige Definition sein
kann. Vielmehr geht es darum, den normativen Bedeutungsgehalt festzustellen und
so zu ermitteln, wie die Begriffe „Natur“ und „Nat�rlichkeit“ im spezifischen Zu-
sammenhang der Definition des nat�rlichen Aromastoffs in der VO (EG) Nr. 1334/
2008 zu verstehen sind.

2. Ausgangspunkt f�r ein begriffliches Verst�ndnis von „nat�rlich vorkommen“ und
„in der Natur nachgewiesen“ ist nach allgemeinen Auslegungsregeln der Wortlaut
der Norm. Dabei kommt dem allgemeinen Sprachgebrauch grunds�tzlich maßgeben-
de Bedeutung zu.19 Laut Duden kann „nat�rlich“ insbesondere „unverbildet, unge-
zwungen, nicht gek�nstelt“ oder „zur Natur geh�rend“, „in der Natur vorkommend“
sowie „nicht k�nstlich vom Menschen nachgebildet oder hergestellt“ bedeuten. Vom
allgemeinen Sprachgebrauch ausgehend ist das Begriffspaar des Satzes 2 daher da-
hingehend zu verstehen, dass nur solche Aromastoffe als „nat�rlich“ bezeichnet wer-
den d�rfen, die „nicht k�nstlich“ sind. Eine gewisse menschliche Einwirkung ist da-

17 Vgl. nur Nobelpreistr�ger Bertrand Russel in „What I believe“ im Kapitel „Nature and Man“: „Man is a
part of Nature, not something contrasted with Nature“.

18 Das bekannte Aroma von Kaffee besitzt das unverarbeitete Produkt nicht, erst das R�sten des gr�nen
Rohkaffees bringt dieses hervor, vgl. zu den Details Grosch „Warum riecht Kaffee so gut?“ in Chemie in
unserer Zeit, 30.Jahrg. 1996, 126. Das wohl ebenso gemeinhin als nat�rlich angesehene Kakaoaroma ent-
wickelt sich nur aus fermentierten Bohnen, die anschließend ger�stet werden, vgl. zu den Details Roth
„Von Vollmilch bis Bitter, edelste Polymorphie“ in Chemie in unserer Zeit, 2005, 39. Jahrgang, 416, 417.

19 Vgl. Palandt/Sprau, BGB, 73. Auflage 2014, Einleitung Rdnr. 41.
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nach nicht ausgeschlossen, jedoch findet sie ihre Grenze dort, wo es „k�nstlich“
wird.

3. Aus der Historie der Regelung des Art. 3 Abs. 2 lit. c) Verordnung (EG) Nr. 1334/
2008 wird deutlich, vor welchem Hintergrund der Gemeinschaftsgesetzgeber die gel-
tende Definition formulierte.

a) Schon die urspr�ngliche deutsche AromV20 aus dem Jahre 1981 kannte den Begriff
des „nat�rlichen Aromastoffes“. Sie definierte einen „nat�rlichen“ Aromastoff da-
durch, dass dieser in nat�rlichen Ausgangsstoffen vorkommen und aus diesen Aus-
gangsstoffen durch physikalische oder fermentative Verfahren gewonnen werden
musste.21 Was unter einem „nat�rlichen Ausgangsstoff“ zu verstehen war, definierte
das Gesetz nicht. Unabh�ngig vom Ausgangsstoff wird hier also bereits deutlich,
dass ein nat�rlicher Aromastoff ein Erzeugnis war, das nicht etwa „vom Menschen
unber�hrt“ zu sein hatte, bestimmte Verarbeitungsverfahren waren ausdr�cklich zu-
gelassen. W�hrend die Art der Verfahren anders geregelt war als heute, erforderte
die Bezeichnung als „nat�rlicher Aromastoff“ auch damals nicht die Abwesenheit
menschlicher Verarbeitung, wohl aber eine Grenzziehung bei der Art der Verarbei-
tung.

b) Die am 30.6.1988 in Kraft getretene Richtlinie 88/388/EWG, auf deren Begriffsbe-
stimmungen § 1 AromV fortan Bezug nahm, enthielt die Bedingung eines „nat�rli-
chen“ Ausgangsstoffes nicht mehr. Im Vergleich zur AromV wurden aber der taugli-
che Ausgangsstoff und die geeigneten Gewinnungsverfahren n�her umschrieben. So
war nach Art. 9 Abs. 1 lit. d) i.V.m. Art. 1 Abs. 2 lit. b) i) der Richtlinie 88/388/EWG
ein nat�rlicher Aromastoff ein „definierter chemischer Stoff mit Aromaeigenschaf-
ten“, welcher „wie folgt gewonnen wird: durch geeignete physikalische Verfahren
(einschließlich Destillation und Extraktion mit L�sungsmitteln) oder enzymatische
bzw. mikrobiologische Verfahren aus Stoffen pflanzlichen oder tierischen Ursprungs,
die als solche verwendet oder mittels herk�mmlichen Lebensmittelzubereitungsver-
fahren (einschließlich Trocknen, R�sten und Fermentierung) f�r den menschlichen
Verzehr verarbeitet werden“. Damit war die Definition der Richtlinie 88/388/EWG
mit der heutigen Definition des Art. 3 Abs. 2 lit. c) S. 1 Verordnung (EG) Nr. 1334/
2008 bereits weitestgehend identisch. Eine dar�ber hinausgehende Anforderung wie
den aktuellen Satz 2 sah der Gemeinschaftsgesetzgeber nicht vor.

Die Richtlinie 88/388/EWG unterschied ferner zwischen „nat�rlichen“, „naturiden-
tischen“ und „k�nstlichen“ Aromastoffen. „Naturidentisch“ war ein Aromastoff, der
durch chemische Synthese oder durch Isolierung mit chemischen Verfahren gewon-
nen wurde, wobei seine chemische Beschaffenheit mit einer Substanz identisch war,
die in einem Stoff pflanzlichen oder tierischen Ursprungs im Sinne des „nat�rlichen
Aromastoffs“ nat�rlich vorkam (Art. 1 Abs. 2 lit. b) ii) Richtlinie 88/388/EWG). Der

20 BGBl. 1987, Teil I, S. 1677.
21 § 1 Abs. 3 Nr. 1 AromV 1981.
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Unterschied zum „nat�rlichen“ Aromastoff bestand folglich darin, dass der naturi-
dentische Aromastoff zwar chemisch gewonnen wurde, aber in dieser Zusammenset-
zung an sich auch in pflanzlichen oder tierischen Stoffen auf nat�rliche Weise vor-
kam. Demgegen�ber war ein „k�nstlicher“ Aromastoff dadurch gekennzeichnet,
dass er zwar wie der naturidentische Aromastoff durch chemische Synthese gewon-
nen wurde, seine Beschaffenheit jedoch gerade nicht mit einer Substanz identisch
war, die in einem Stoff pflanzlichen oder tierischen Ursprungs im Sinne des „nat�rli-
chen Aromastoffs“ nat�rlich vorkam (Art. 1 Abs. 2 lit. b) iii) Richtlinie 88/388/EWG).

c) Die Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 gab diese dreistufige Unterscheidung auf.
Seitdem ist nur noch zwischen „Aromastoffen“ und „nat�rlichen Aromastoffen“ zu
differenzieren (Art. 3 Abs. 2 lit. b) respektive c) Verordnung (EG) Nr. 1334/2008). Da-
bei lautete die zun�chst geplante Definition f�r „nat�rliche Aromastoffe“ wie folgt:
„Aromastoff, der durch entsprechende physikalische, enzymatische oder mikrobiolo-
gische Verfahren aus pflanzlichen, tierischen oder mikrobiologischen Ausgangsstof-
fen gewonnen und als solcher verwendet oder mittels den in Anhang II aufgez�hlten
herk�mmlichen Lebensmittelzubereitungsverfahren f�r den menschlichen Verzehr
verarbeitet wird“.22 Damit griff die Definition diejenige der Richtlinie 88/388/EWG
auf und erweiterte diese um mikrobiologische Ausgangsstoffe. Was unter einem „her-
k�mmlichen Lebensmittelzubereitungsverfahren“ zu verstehen ist, war nunmehr ab-
schließend im Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 erfasst. Erst kurz vor
Verabschiedung der Verordnung wurde der Zusatz „Nat�rliche Aromastoffe sind
Stoffe, die nat�rlich vorkommen und in der Natur nachgewiesen wurden“ als neuer
Satz 2 aufgenommen. Eine dokumentierte Begr�ndung f�r das kurzfristige Erg�nzen
des Satzes 2 gibt es allerdings nicht.

d) �ber verschiedene gesetzgeberische Akte hinweg und in jeweils leicht ver�nderten
Regelungszusammenh�ngen ist ein im Kern grundlegend gleichbleibende Verst�nd-
nis des Begriffes des nat�rlichen Aromastoffes zu erkennen. Bedeutsam ist die Na-
t�rlichkeit des Ausgangsstoffes und die Art der Verarbeitung dieser Substanz. Dabei
wird deutlich, dass seit jeher eine gewisse menschliche Verarbeitung nicht der Na-
t�rlichkeit des Aromastoffs im Wege stand, die zugelassenen Verfahren jedoch be-
schr�nkt waren.

4. Im Rahmen der Auslegung ist des Weiteren der Regelungszusammenhang zu be-
r�cksichtigen.

a) Anhaltspunkte f�r ein systematisches Verst�ndnis des Begriffes „nat�rlich“ lie-
fern zun�chst die Erw�gungsgr�nde der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008. Erw�-
gungsgrund 14 besagt „Aromastoffe sind definierte chemische Stoffe, zu denen durch
chemische Synthese gewonnene oder durch chemische Verfahren isolierte Aroma-
stoffe und nat�rliche Aromastoffe geh�ren“. Diese Aufz�hlung verdeutlicht, dass der

22 Vorschlag der Kommission f�r eine Verordnung des Europ�ischen Parlamentes und des Rates vom
28.7.2006, 2006/0147 (COD), abrufbar unter https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/
?uri=CELEX:52006PC0427&from=EN.
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Gesetzgeber den Unterschied zwischen nat�rlichen und anderen Aromastoffen darin
sieht, dass bei diesen keine chemischen Verfahren zur Anwendung gelangen. Erg�n-
zend ist Erw�gungsgrund 26 zu ber�cksichtigen. Hiernach sollen im Falle der Be-
zeichnung eines Aromas als „nat�rlich“ die aromatisierenden Bestandteile des Aro-
mas vollst�ndig nat�rlichen Ursprungs sein. Anders als im erstgenannten Erw�-
gungsgrund geht es hierbei also nicht um die Verfahren, mit denen ein Ausgangsstoff
verarbeitet wird, sondern um diesen selbst.

b) Von zentraler Bedeutung ist die Gesamtbetrachtung der Regelungen der Verord-
nung (EG) Nr. 1334/2008, die die Nat�rlichkeit von Aromen betreffen. Hier ist zu-
n�chst Art. 16 Abs. 2 zu nennen, der festlegt, dass der Begriff „nat�rlich“ zur Be-
zeichnung eines Aromas nur verwendet werden darf, wenn der Aromabestandteil
ausschließlich Aromaextrakte und/oder nat�rliche Aromastoffe enth�lt. Dieser Re-
gelung ist zu entnehmen, dass zwischen Aromaextrakten und nat�rlichen Aroma-
stoffen kein „Nat�rlichkeitsgef�lle“ besteht, beide Erzeugnisse sind gleichermaßen
nat�rlich im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008. Es ist daher davon auszuge-
hen, dass die Anforderungen an die Nat�rlichkeit dieser beiden Arten von Aromen
vergleichbar hoch sind.

Ein Vergleich beider Legaldefinitionen in Art. 3 Abs. 2 lit. c) und d) Verordnung (EG)
Nr. 1334/2008 zeigt, dass die zugelassenen Verfahren bei beiden Erzeugnissen iden-
tisch geregelt sind. Nach Art. 3 Abs. 2 lit. d) Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 darf ein
Aromaextrakt dieselben Lebensmittelzubereitungsverfahren durchlaufen wie ein
nat�rlicher Aromastoff und muss auch pflanzlichen, tierischen oder mikrobiologi-
schen Ursprungs sein (d.h. es bedarf einer Art „nat�rlichen Ausgangsstoffes“). Des
Weiteren hat die Gewinnung des Enderzeugnisses durch geeignete physikalische, en-
zymatische oder mikrobiologische Verfahren zu erfolgen. Insofern besteht also eben-
falls ein Gleichlauf der Definitionen. Die hier diskutierte Anforderung in Satz 2 des
Art. 3 Abs. 2 lit. c) Verordnung (EG) Nr. 1334/2008, wonach die Stoffe nat�rlich vor-
kommen und in der Natur nachgewiesen sein m�ssen, findet in der Definition des
Aromaextraktes keine Entsprechung.

Mit Blick auf die gleichlautende Rechtsfolge, n�mlich dass das jeweilige Erzeugnis
als „nat�rlich“ bezeichnet werden darf, ist der in Rede stehende Satz 2 so auszule-
gen, dass kein Ungleichgewicht zwischen den Anforderungen an die beiden Aroma-
arten entsteht. Dies bedeutet, dass sich aus Satz 2 der Definition der nat�rlichen
Aromastoffe keine weitgehende Einschr�nkung des mit den Anforderungen an Aro-
maextrakte im Gleichklang befindlichen Satz 1 ergeben darf. H�tte der Gesetzgeber
beabsichtigt, die Bezeichnung aromatisierender Bestandteile, die erst durch eine Ver-
arbeitung entstehen, als „nat�rlich“ auszuschließen, w�re Art. 16 Abs. 2 Verordnung
(EG) Nr. 1334/2008 anders gestaltet worden.

c) Neben der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 bestehen kaum gesetzliche Regelungen,
die sich mit der Nat�rlichkeit von Lebensmitteln besch�ftigen. Einzig in der EU-Mi-
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neralwasserrichtlinie23 und der entsprechenden nationalen Umsetzung findet sich
ein gesetzlich normierter Nat�rlichkeitsbegriff. Die Mineral- und Tafelwasserver-
ordnung (MTV) regelt „nat�rliches Mineralwasser“, das „von urspr�nglicher Rein-
heit“ und „vor Verunreinigungen gesch�tzt“ zu sein hat. Nach § 6 Abs. 1 MTV sind
mehrere traditionelle Herstellungsverfahren unterschiedlicher Intensit�t zul�ssig.
Mineralwasser darf etwa filtriert werden, mit ozonhaltiger Luft in Ber�hrung kom-
men, freie Kohlens�ure darf entzogen und Kohlendioxid versetzt oder wiederversetzt
werden. Diese bereichsspezifische Regelung l�sst keine konkreten R�ckschl�sse auf
den Begriff der Nat�rlichkeit im Aromenrecht zu, harmoniert jedoch mit einer Aus-
legung, wonach es f�r die Nat�rlichkeit zum einen auf den Ausgangsstoff und zum
anderen auf die Beschr�nkung der Verarbeitungsverfahren ankommt.

d) Die systematische Auslegung ergibt also, dass der Gemeinschaftsgesetzgeber die
Bezeichnung von Aromen als „nat�rlich“ mit Art. 16 Abs. 2 Verordnung (EG)
Nr. 1334/2008 ausdr�cklich nicht auf solche Aromen beschr�nkt hat, die sich in der
von Menschen unber�hrten Natur finden. Mit der Einordnung von Aromaextrakten
und der Zulassung enzymatischer und mikrobiologischer Verfahren (die gezielt zu ei-
ner Ver�nderung der chemischen Zusammensetzung des Ausgangsstoffes f�hren) zur
Gewinnung nat�rlicher Aromen hat der Gesetzgeber eine andere Richtung einge-
schlagen. Welche Art der menschlichen Einflussnahme von dem Begriff der Nat�r-
lichkeit und der Natur noch umfasst ist, l�sst sich dabei systematisch nur in negati-
ver Hinsicht abgrenzen. Aus Erw�gungsgrund 14 der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008
ergibt sich, dass solche Aromastoffe, die durch chemische Synthese oder durch Isola-
tion mittels chemischer Verfahren gewonnen werden, nicht als „nat�rlich“ einzuord-
nen sein sollen. Zugleich ist davon auszugehen, dass Satz 2 der Definition einen ei-
genst�ndigen Regelungsgehalt besitzt. W�rde man s�mtliche in Satz 1 zugelassenen
Verfahrensschritte als Teil der Natur einordnen, verbliebe kein solcher Regelungsge-
halt. Im Ergebnis schließt ein „nat�rliches Vorkommen“ also eine gewisse Aufberei-
tung durch den Menschen nicht aus, diese darf jedoch nicht in chemischer Synthese
oder Isolation bestehen und es sollte eine Vergleichbarkeit mit der Nat�rlichkeit von
Aromaextrakten bestehen.

5. In der Literatur ist eine Auslegung zu finden, wonach Satz 2 wohl dahingehend zu
verstehen sein soll, dass der jeweilige Aromastoff identisch in der vom Menschen un-
ber�hrten Natur vorkommt und nachgewiesen ist. „Aromastoffe, die erst durch die
Herstellung von Lebensmitteln entstehen oder bloße Artefakte der Aufarbeitung von
Lebensmitteln sind“ sollen nicht als nat�rlich bezeichnet werden.24 Dabei wird bei
der Berufung auf den Erw�gungsgrund 26, der einen „vollst�ndig nat�rlichen Ur-
sprung“ der aromatisierenden Bestandteile verlangt, verkannt, dass der Begriff der
Nat�rlichkeit auslegungsbed�rftig ist. Eine Argumentation, die ein Begriffsver-

23 Richtlinie 2009/54/EG des Europ�ischen Parlaments und des Rates vom 18.6.2009 u�ber die Gewinnung
von und den Handel mit natu�rlichen Mineralwa�ssern.

24 Haase-Aschoff „Was ist ein nat�rliches Aroma?“ in DLR Spezial, Oktober 2013, 525, 529.
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st�ndnis im Sinne von „von menschlichen Einfl�ssen unber�hrt“ ungepr�ft unter-
stellt und auf dieser Grundlage mit Laborergebnissen argumentiert, die lediglich be-
legen, dass ein Stoff erst durch eine herk�mmliche k�chenm�ßige Zubereitung ent-
steht, vermag zur Kl�rung der Rechtsfrage nichts beizutragen. Außerdem f�hrt die-
ses Begriffsverst�ndnis dazu, dass ein Aromastoff aus demselben Ausgangsstoff, aus
dem auch ein Aromaextrakt gewonnen wird, nicht als nat�rlich anzusehen w�re,
wenn er nicht in der unber�hrten Natur nachzuweisen ist, w�hrend der Aromaex-
trakt keines weiteren „Nat�rlichkeitsabgleiches“ bedarf. Ein solch widerspr�chli-
ches Ergebnis �berzeugt nicht.

In der Literatur wird zum Verh�ltnis von Satz 2 und Satz 1 der Definition des nat�r-
lichen Aromastoffs auch vertreten, dass es sich schlicht um eine gesetzgeberische
Fehlleistung handelt. Auch nach dieser Auffassung soll das Tatbestandsmerkmal „in
der Natur vorkommen“ als „nicht vom Menschen be- oder verarbeitet“ zu verstehen
sein.25 Allerdings werde ein Teil der Definition in Satz 1 durch die Erg�nzung des
Satz 2 sinnentleert. Hiermit d�rfte gemeint sein, dass in Satz 1 zun�chst eine Aufbe-
reitung mittels herk�mmlicher Lebensmittelzubereitungsverfahren zugelassen wird,
die durch Satz 2 hinf�llig wird, wenn gerade hierdurch erst Aromastoffe gebildet
werden, die so nicht im unber�hrten Ausgangsmaterial zu finden sind.

Rathke ist zuzustimmen, dass Sinn und Zweck von Satz 2 wohl nicht darin bestehen
kann, dass klassische Ergebnisse der nach Satz 1 erst ausdr�cklich als zugelassen
aufgez�hlten Verfahren wieder ausgenommen werden. Denn offensichtlich steht eine
derartige Aufbereitung der „Nat�rlichkeit“ nicht im Wege. Auch w�re es sicher sinn-
voll und unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten sehr zu begr�ßen, wenn der
Gesetzgeber entweder Satz 2 ersatzlos streichen oder durch eine Konkretisierung
klarstellen w�rde. Bis dahin m�ssen Beh�rden, Wirtschaft und Gerichte jedoch mit
der vorhandenen Definition arbeiten.

Die Auslegung der Begriffe des nat�rlichen Vorkommens und der Natur im Sinne des
Satzes 2 ergibt, dass es sich um einen normativen Begriff handelt, der in seinem Re-
gelungszusammenhang dahingehend zu verstehen ist, dass es sich um Stoffe handelt,
die entweder in unverarbeiteten oder nicht k�nstlich bzw. nicht chemisch verarbei-
teten Naturerzeugnissen nachgewiesen sind. Bei letzterem handelt es sich nach der
Gesamtregelung und dem allgemeinen Wortsinn jedenfalls um eine Verarbeitung
durch die in Anhang II aufgef�hrten herk�mmlichen Lebensmittelverfahren. Diese
Auslegung verhindert einen systematischen Widerspruch zur Definition der Aro-
maextrakte und der damit verbundenen Nat�rlichkeitsauslobung nach Art. 16
Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1334/2008. Auch bedeutet diese Auslegung, dass die Re-
gelung des Satz 2 nicht die in Satz 1 gerade erst zugelassenen Verfahren wie z.B. R�-
sten und Braten zur Aufbereitung der Ausgangsstoffe direkt wieder ausschließt. Seit

25 Rathke, in: Zipfel/Rathke, Lebensmittelrecht, 170. EL M�rz 2018, VO (EG) 1334/2008 Art. 3 Rdnr. 18.
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Jahrtausenden als nat�rlich angesehene Aromen26 werden so nicht durch eine unkla-
re gesetzliche Formulierung aus dem Bereich der nat�rlichen Aromastoffe „hinaus-
definiert“.

D. Fazit

Eine klarere Formulierung der Legaldefinition des nat�rlichen Aromastoffs durch den
Gesetzgeber w�re w�nschenswert gewesen und sollte f�r eine zuk�nftige �berarbei-
tung der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 einen prominenten Platz auf der Agenda er-
halten. Nichtsdestotrotz l�sst sich die bestehende Begriffsbestimmung unter Ber�ck-
sichtigung der �brigen Legaldefinitionen des Art. 3 Abs. 2 Verordnung (EG) Nr. 1334/
2008 und des normativen Nat�rlichkeitsbegriffs, der sich systematisch aus der Verord-
nung ableiten l�sst, widerspruchsfrei auslegen. Nach der Konzeption des Gesetzge-
bers sind die m�glichen Ausgangsstoffe f�r nat�rliche Aromastoffe auf pflanzliche,
tierische und mikrobiologische Rohstoffe begrenzt. Nach einer optionalen Aufberei-
tung mittels herk�mmlicher Lebensmittelzubereitungsverfahren darf die Gewinnung
des nat�rlichen Aromastoffs nur durch eines oder eine Kombination der ausdr�cklich
zugelassenen Verfahren gewonnen werden. Die zugelassenen physikalischen, enzyma-
tischen und mikrobiologischen Verfahren sind dabei von chemischen Verfahren abzu-
grenzen, obwohl es auch bei diesen drei zugelassenen Verfahrenskategorien regelm�-
ßig zu stofflichen Ver�nderungen und ggf. auch zu chemischen Reaktionen kommt. Da-
bei muss der so gewonnene Aromastoff als Stoff jedoch entweder in unverarbeiteten
oder in lediglich nicht chemisch verarbeiteten Rohstoffen (also insbesondere durch die
Verwendung herk�mmlicher Lebensmittelzubereitungsverfahren aufbereiteten Natu-
rerzeugnissen) und damit in der Natur nachgewiesen sein.

Summary

Regulation (EC) No. 1334/2008 concerning flavourings is one of only very few legal acts
in the EU that expressly uses the term „natural“. It is used to define „natural flavou-
ring substances“ in Art. 3 para. 2 lit. c) and to stipulate conditions for the use of „natu-
ral“ for flavourings in Art. 16 of the Regulation. The author interprets the concept of
„natural flavourings“ based on EU-law by thoroughly investigating the respective
wording, the systematic context in which the provisions appear, the legislator`s goals
and furthermore the concept’s historic context. Her interpretation is based on a nor-
mative understanding of nature which results from other provisions in the Regulation
and the historic concept of „natural“ flavourings in EU-law. A specific emphasis in
this regard is the analysis of feasible preparation methods which include physical, en-
zymatic and microbiological preparations but exclude chemical methods.

26 Zu Aromen in Wein, die beim G�ren entstehen und sich damit erheblich im Vergleich zum Traubenmost
ver�ndern vgl. Rapp, „Aromastoffe des Weines“, Chemie in unserer Zeit 26. Jahrgang (1992) Nr. 6, 273,
276, zu Aromen, die beim Backen von Brot entstehen vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Brotkruste.


